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Wenige Tage vor der Europa-
wahl möchte ich als Bürgermei-
ster an alle wahlberechtigten 
GlaneggerInnen appellieren 
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen. Eine höhere Wahl-
beteiligung stärkt auch die De-
mokratie in Europa.

Besonders hinweisen möch-
te ich auf die Möglichkeit der 
Briefwahl und die folgenden  
Informationen:

Wahlinformation Europawahl - Sonntag, 09. Juni 2024
Zur Teilnahme an der Europawahl 2024 (aktives Wahlrecht) 
sind Sie berechtigt, wenn Sie
• �Am Stichtag (26. März 2024) in der Europa-Wählerevidenz ei-

ner österreichischen Gemeinde geführt werden und spätestens 
am Tag der Wahl (9. Juni 2024) das 16. Lebensjahr vollenden.

• �Als Auslandsösterreicherinnen und Auslandösterreicher auf 
Antrag in die Europa-Wählerevidenz und in der Folge in das 
Wählerverzeichnis eingetragen worden sind (diese Personen 
müssen ebenfalls spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr 
vollendet haben) oder

• �Als Unionsbürgerinnen und Unionsbürger mit Hauptwohnsitz 
in Österreich am Stichtag (26. März 2024), von der Haupt-
wohnsitzgemeinde- auf entsprechendem Antrag – in die Eu-
ropa-Wählerevidenz eingetragen worden sind und in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat aufgrund einer straf- oder zivilge-
richtlichen Entscheidung ihr aktives Wahlrecht nicht verloren 
haben.

Briefwahl:
Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte:
•	� Wahlberechtigte Personen, die am Wahltag voraussichtlich 

nicht am Ort ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis auf-
halten werden;

•	� Wahlberechtigte Personen, die mittels Wahlkarte wählen, 
weil ihr zuständiges Wahllokal nicht barrierefrei ist,

•	� Wahlberechtigte Personen, denen der Besuch des zuständigen 
Wahllokals am Wahltag (z.B. infolge eingeschränkter Mobili-
tät) unmöglich ist und die vor einer besonderen Wahlbehörde 
(„fliegende Wahlkommission“) wählen wollen;

•	� Wahlberechtigte Personen, denen der Besuch des zustän-
digen Wahllokals aufgrund ihrer Unterbringung in gericht-
lichen Gefangenenhäusern, in forensisch-therapeutische 
Zentren oder in Hafträumen nicht möglich ist und die vor 
einer besonderen Wahlbehörde („fliegende Wahlkommissi-
on“) wählen wollen und

•	 �Wahlberechtigte Personen, die sich in Heil- und Pflegean-
stalten einschließlich Alten- und Pflegeheimen sowie Woh-

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

11.07. 2024

neinheiten der Behinderten- und Jugendhilfe in gerichtlichen 
Gefangenenhäusern, Strafvollzugsanstalten bzw. in Hafträu-
men aufhalten, in denen ein oder mehrere Wahlsprengel ein-
gerichtet ist/sind und die ihren Hauptwohnsitz außerhalb der 
Anstalt haben.

Antragsform:
•	� Schriftlich (auch per E-Mail oder via Internetmaske bei der 

Hauptwohnsitzgemeinde)
•	 Schriftlich über die Internetseite www.oesterreich.gv.at
•	 Schriftlich mit der Handy-App „Digitales Amt“
•	� Mündlich (d.h. persönlich, aber nicht telefonisch) bei der 

Gemeinde
Zeitpunkt der Antragstellung:
• �Schriftlich bis zum 4. Tag vor der Wahl  

(Mittwoch, 05. Juni 2024)
• �Bis zum 2. Tag vor der Wahl (Freitag, 07. Juni 2024,  

12:00 Uhr), bei persönlicher Übergabe der Wahlkarte 
• �Mündlich bis zum 2. Tag vor der Wahl  

(Freitag, 07. Juni 2024, 12:00 Uhr)
• �Eine telefonische Beantragung der Wahlkarte ist keinesfalls 

möglich!

Wahlsprengel I: (ACHTUNG ÄNDERUNGEN)
Wahllokal:	 Mehrzwecksaal Volksschule Glanegg
Wahlzeit:	 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Für die Ortschaften: Bach, Flatschach, Friedlach, Glanegg, 
Glantscha, Gösselsberg, Grintschach, Maria Feicht, Ma-
ria Feicht-Gegend, Mautbrücken, Metschach, Schwambach,  
St.Gandolf, Unterglanegg.

Wahlsprengel II: (ACHTUNG ÄNDERUNGEN)
Wahllokal:	� Festsaal im Gasthaus Tamegger 

in Tauchendorf
Wahlzeit:	 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Für die Ortschaften: Besendorf, Deblach, Gramilach, 
Haidach, Kadöll, Kulm, Krobathen, Mauer, Meschkowitz, 
Paindorf, Rottendorf, St. Leonhard, Tauchendorf.

Alle näheren Angaben sowie das für Sie zuständige Wahllokal 
entnehmen Sie bitte der Wählerverständigungskarte, welche 
Ihnen bereits per Post zugestellt wurde. 
Bitte bringen Sie die Wählerverständigungskarte und ei-
nen Ausweis zur Identitätsfeststellung in das Wahllokal 

mit, Sie erleichtern dadurch den Wahlvorgang.

Ihr Bürgermeister: Arnold Pacher

Wir unterstützen Häuslbauer mit:
Baubeginn -Bauführer u.-Fertigstellungs-
meldungen, -Bauberatungen ab € 300 exkl.

Planung/ Statik/ 
Immobilienbewertungen

Hauskaufberatungen, inkl. Feuchtigkeitsmessung, bewerten der Baumängel und 
genaue Wertermittlung der gesamten Liegenschaft bzw. lmmobilie ab € 350 exkl

0664 1728 504 / Jakbau2018@gmail.com
Anfragen auch per SMS oder~ App
Weil uns Ihre Interessen am Herzen liegen

n �Liebe Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen!
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Impressum
Medieninhaber/Herausgeber: Gemeinde Glanegg, A-9555 Glanegg 20
glanegg@ktn.gde.at / www.glanegg.gv.at. Erscheinungsweise: 6x jährlich. 
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: BGM Arnold Pacher. Redaktionsteam: 
Chiara Martinz, Christine Wernig
Bildnachweis: 1.Mai Foto, Foto Bgm. - Thomas Sobian - WE KNOW MEDIA, sowie die 
jeweiligen Verfasser der Beiträge bzw. die Gemeinde Glanegg.
Verlag, Anzeigen und Druck: Santicum Medien GmbH, Kasmanhuberstraße 2,  
9500 Villach. Tel. 04242/30795, Fax: 04242/29545, E-Mail: office@santicum-medien.at

IN EIGENER SACHE:
Aufgrund des Inkrafttretens der Datenschutzgrundverordnung ist es er-
forderlich, Ihr Einverständnis zur Erfassung Ihrer Daten zu haben uns 
Sie darüber zu informieren, wozu diese Daten verwendet werden. Ihr 
Daten werden von der Gemeinde Glanegg mit größter Sorgfalt behan-
delt und werden nur so lange und in dem Umfang aufbewahrt, als dies 
unbedingt notwendig ist. Mit den der Gemeinde Glanegg zur Verfügung 
gestellten Texten und Fotos für die Veröffentlichung in der Gemeinde-
zeitung ist vom Einverständnis bzw. der Zustimmung der Verfasser 
bzw. Übermittler auszugehen. Sie haben das Recht, Ihre erteilte Ein-
willigung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten per E-Mail an 
glanegg@ktn.gde.at oder schriftlich auf dem Postweg zu widerrufen. 
Der Widerruf Ihrer Einwilligung wirkt für die Zukunft und berührt nicht 
die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. Mit der 
Zusendung der Beiträge an die Redaktion stimmen Sie der Veröffentli-
chung von Fotos und Texten lt. DSGVO zu.

n Ortsbildgestaltung
Am Donnerstag, den 14. März 2024 fand im Mehrzwecksaal 
der Volksschule Glanegg eine Versammlung zur Umgestaltung 
unseres Ortskern samt Gemeindeamt statt. Im Mittelpunkt 
stand die Frage nach der zukünftigen Belebung unseres Orts-
zentrums. Die Bürger waren herzlich eingeladen, sich an dieser 
Diskussion zu beteiligen. Bürgermeister Pacher Arnold konn-
te gemeinsam mit dem Projektleiter DI Werner-Lorenz Kircher 
zahlreiche Gäste begrüßen. 
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n �ACHTUNG! Neue Öffnungszeiten bei der  
Tierkörperentsorgung Glanegg

•	 Montag und Mittwoch von 7:00 – 7:30 Uhr
•	 FREITAG VON 10:30 – 11:00 UHR

n � Gebührenbremse: Verwendung für  
den Wasserhaushalt

Wasserbezugsgebühren: 
Hinsichtlich des Haushaltes „Wasserversorgung“ ergibt sich 
aus der Jahresrechnung 2023 für die Gemeinde Glanegg ein 
Abgang in diesem Bereich von ca. EUR 5.000,00. Da die Was-
serversorgung der Gemeinde ein sehr energie- und personalin-
tensiver marktbestimmender Betrieb ist, schlagen sich hierbei 
sowohl die steigenden Energiekosten als auch die inflationsbe-
dingten Kostensteigerungen stark nieder.
Auf dieser Basis wurden die dazugehörigen Gebühren mit dem 
eigens dafür vorgesehenen Gebührenkalkulationsprogramm 
des Landes Kärnten neu berechnet und würde sich daraus eine 
Gebührenerhöhung um ca. 10 % ergeben. Die Gemeinde Gla-
negg ist grundsätzlich verpflichtet, die Wasserversorgung als 
Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit kostendeckend zu füh-
ren und müssten dementsprechend die Gebühren angehoben 
werden. Die Gebührenbremse ermöglicht es uns aber, auf eine 
solche Gebührenerhöhung zu verzichten, da wir pro Einwoh-
ner (EW-Stand 31.10.2021) EUR 16,72 erhalten.

Beschluss: 
Die Mitglieder des Gemeinderates beschließen einstimmig 
mit 15:0 Stimmen, für 2024 auf eine Erhöhung der Was-
serbezugsgebühren zu verzichten und den Zuschuss aus 
der Gebührenbremse in der Höhe von EUR 16,72 (Ge-
samt Zuschuss EUR 29.752) pro Einwohner (EW-Stichtag 
31.10.2021) für den Gebührenhaushalt Wasser (Betrieb mit 
marktbestimmter Tätigkeit – 850 Betriebe der Wasserver-
sorgung) zu verwenden. Die Gemeindebürger sollen über 
die Homepage und über unsere Gemeindezeitung infor-
miert werden.

Veröffentlicht am 23. April 2024

n � Auftreten der Bösartigen Faulbrut 
Auftreten der Bösartigen Faulbrut (Amerikanischen Faul-
brut) der Honigbienen, Grundstück Nr. 791, KG 72341 
Tschwarzen

V e r o r d n u n g
Der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen vom 29.04.2024, 
Zahl: FE9-TS-84/2024 (009/2024), über die Festlegung ei-
ner Sperr- und Überwachungszone zur Bekämpfung von 
Bösartiger Faulbrut der Honigbienen, gemäß § 3 a Abs. 1 
des Bienenseuchengesetzes, BGBL. Nr. 290/1988, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 67/2005.

§ 1
Bei allen Bienenvölkern innerhalb der in der Anlage 1 die-
ser Verordnung ersichtlich gemachten Zone (das ist der 
Umkreis von 3 km vom Standort Weit, Gst. Nr. 791, KG 
72341 Tschwarzen, ausgemessen) ist der Verdacht auf das 
Bestehen von Bösartinger Faulbrut (Amerikanischer Faul-
brut) der Honigbienen im Sinne des § 4 des Bienenseuchen-
gesetzes gegeben.

§ 2
1.	 �Bienenvölker dürfen aus der Zone nicht ausgebracht und 

nur mit Bewilligung der Behörde in die Zone eingebracht 
werden.

2.	� Alle Besitzer von Bienenvölkern mit einem Standort 
innerhalb der Zone haben die Anzahl und den genauen 
Standort ihrer Bienenvölker unverzüglich der Bezirks-
hauptmannschaft Feldkirchen, Veterinäramt, Milesistra-
ße 10, 9560 Feldkirchen, schriftlich zu melden.

§ 3
Übertretungen dieser Verordnung werden als Verwaltungsü-
bertretung gemäß § 12 Abs. des Bienenseuchengesetzes mit 
Geldstrafe bis zu € 4.360,-- bestraft.

§ 4
Diese Verordnung tritt mit dem Tag ihrer Kundmachung, 
das ist der 29.04.2024, in Kraft.

n Hochzeiten

Lotteritsch Markus & 
Sallinger Julia, 20.04.2024

Nott Herwig & 
Wieser Maria, 04.05.2024

n Geburten

Bleiweiß Ella, 
geb. 07.05.2024

Habich Jonas, 
geb. 04.05.2024

Molnar Rosalie, 
geb. 27.03.2024

Iantosca Hailey, 
geb. 13.04.2024
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n Happy Birthday

Herr Arthur Franz HABERL aus Paindorf feierte im März 
2024 seinen 60. Geburtstag. Wir gratulieren ihm herzlichst und 
wünschen ihm weiterhin viel Gesundheit und Glück.

Wir trauern um….
BERNHARDT Alfred, Friedlach

HASLAUER Katharina Maria, 
Krobathen

Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern:

70. Geburtstag
Franz Alberer
Schwambach
Ida Martin
Schwambach
Charito Dörfler
Glanegg

Franz Töplitzer
Maria Feicht

80. Geburtstag
Angela Muhr
Gramilach

85. Geburtstag
Herta Lungkofler
Glantscha

Aurelia Katharina Ott
Glanegg

90. Geburtstag
Christine Suppik
Schwambach

92. Geburtstag
Aloisia Mick
Tauchendorf

95. Geburtstag
Aloisia Steinmetz
Gramilach

75. Geburtstag
Josef Hermann
Mauer
Herbert Valent
Mautbrücken
Heidemarie Malle
Haidach
Adolf Klingspiegel
Kadöll
Barbara Stromberger
Tauchendorf

Von 06.03.2024 bis 
20.05.2024

Charito Dörfler, 70 Jahre

Heidemarie Malle, 75 Jahre

n Duale Zustellung bei der Gemeinde 
Die erste quartalsmäßige Vorschreibung der Hausbesitzab-
gaben nun mehr erfolgte bereits mit der dualen Zustellung.
Diese bringt ein großes Kosteneinsparungspotential mit sich.
Die duale Zustellung hat für unsere „Welt im Umbruch“ das 
passende Format. Damit hat die Gemeinde nicht nur eine 
schnellere und sichere Arbeitsweise, sondern entlastet auch 
die Umwelt. Nutzen Sie dieses kostenlose Serviceangebot 
und tragen damit zum Schritt in eine nachhaltige, digitale 
Zukunft bei. 
Allgemeine Informationen und Auskünfte: Gemeinde Gla-
negg, Frau Schnabl-Kogler Astrid, Tel. 04277/2276-10.
Wir freuen uns auf Ihre Beteilung/Umstellung. 

Die Gemeindezeitung: Ihr zuverlässiger Werbepartner

Juni 2024
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n �1. Mai Feier: Bewegung, Geschicklichkeit 
und Geselligkeit für Jung und Alt

Zahlreiche Besucher konnten bei der 1. Mai Fei-
er am Sport- und Freizeitgelände in Friedlach begrüßt 
werden. Die Besucher wurden bei schönem Wetter  
kulinarisch verwöhnt und die Stimmung war sehr gut.

n �Infos zu Taekwondo
Teil 1: Disziplinen
•  �Grundschule (Gibon Yeonseup): Üben einzelner 

Bewegungen und Techniken durch mehrfaches Wiederholen, 
ohne Gegner. 

•  �Formenlauf (Poomsae – Taegeuk/Palgue): festgelegte Tech-
niken werden in vorgegebener Reihenfolge durchgeführt. 

•  �Einschrittkampf (Hanbon Gyeorugi): Ein Übungskampf 
mit festgelegter Technikenreihenfolge gegen einen Gegner. 
Neben dem Einschrittkampf gibt es auch noch den Zwei- 
und Dreischrittkampf (Ibo- bzw. Sambo-Daeryeon). 

• �Bruchtest (Gyeokpa): Zerstören von Holzbrettern, Ziegeln 
oder sonstigen Materialien mittels Taekwondo-Techniken. 

• �Freikampf (Kyorugi): Freier Übungskampf gegen einen 
Gegner, häufig ohne Berührung. 

• �Wettkampf (Chayu Matsogi): Vollkontaktkampf gegen einen 
Gegner. 

• �Selbstverteidigung (Hosinsul): Selbstverteidigung gegen ei-
nen oder mehrere unbewaffnete oder bewaffnete Gegner. 

• �Gymnastik (Dosu Dallyon) 
• Theorie (Ilon)
Training: Mo 17-18 Uhr; Fr 17-18 Uhr bzw. 
17:30-18:30 Uhr, Info-Tel.: 0676 9602825 - Peter Marek

Friedlach 80, 9555 Glanegg
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n Freiwillige Feuerwehr Glanegg
Feuerlöscherüberprüfung
Am Samstag, den 4. Mai fand unsere jährliche Feuerlöscher-
überprüfung vor dem Rüsthaus statt. Von der Firma Firestop 
wurden wieder einige Feuerlöscher überprüft. Für Speis und 
Trank war natürlich bestens gesorgt. Wir bedanken uns bei al-
len Besucherinnen und Besuchern. 

ÖBB Übung + Funkübung mit Ausfahrt
Wir nahmen am 17. März bei der alljährlichen ÖBB Übung & 
Funkübung mit Ausfahrt, in Feldkirchen teil. Am Programm 
standen dabei verschiedene Szenarien wie unter anderem Ge-
fahrengut- & Gasaustritt, ein Brand sowie das Retten einer ver-
letzten Person im Gefahrenbereich. Ebenso wurde eine Eva-
kuierungsübung durchgeführt, wobei die Feuerwehrjugend des 
Bezirks in die Rolle „verunfallter/verletzter Personen“ schlüp-
fen durfte. Die Annahme war, dass durch eine Notbremsung 
mehrere Personen verletzt wurden. Auch der Lokführer war 
nicht mehr ansprechbar. Die Übung ließen wir dann allesamt, 
bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin ausklingen. 

Lust auf ein cooles Hobby? – Werde jetzt Mitglied der  
Jugendfeuerwehr Glanegg – Maria Feicht 
• Du bist zwischen 6 und 15 Jahren? 
• �Du willst nicht nur vor dem Computer sitzen und Feuerwehr-

simulator zocken?
• �Du willst dein technisches Verständnis erweitern und anwenden?
• Du willst in einem richtigen Feuerwehrauto mitfahren?
• Du willst viele neue Mitmenschen kennenlernen? 

Dann sei dabei! Komm zu uns! WIR freuen uns auf DICH! Dir 
wird nie langweilig – VERSPROCHEN.
Dich spricht die Jugendfeuerwehr an und du hast Interesse an 
einer Übung teilzunehmen?
Dann melde dich gerne bei unseren Jugendbeauftragten Pirker 
Stefan unter 0664/3027027

Florianiübung 
Am Freitag, den 03. Mai durften wir bei der Firma Schnabl in Gla-
negg gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr St. Urban fleißig 
üben. Übungsannahme war ein Brand in der Werkstätte. Auch ei-
nige „vermisste“ und „verletzte“ Personen mussten unter schwe-
rem Atemschutz geborgen und versorgt werden. Wir bedanken uns 
bei der Firma Schnabl für das Bereitstellen des Übungsobjektes. 

Osterübung der Jugendfeuerwehr
Am Karsamstag wurde die jährliche „Osterübung“ in St. Urban 
durchgeführt. Gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr St. Urban 
konnten wir das Brandobjekt, den sogenannten Osterhaufen, 
vollständig löschen. Nach getaner Arbeit wurden wir vom Kom-
mandant Stv. der Freiwilligen Feuerwehr St. Urban zu einer Jause 
eingeladen. Wir bedanken uns für die Durchführung der Übung.   

Bezirksleistungsbewerbe 
In Patergassen konnten sich einige Mitglieder unserer Jugend-
feuerwehr wieder unter Beweis stellen. Gemeinsam mit der 
Jugendfeuerwehr St. Urban traten wir zum FWJA (Feuerwehr-
jugendabzeichen) in Bronze an. 
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n �Obmann 2.0
Jakob Koschutnig aus Tauchendorf wurde nach zwei Jahren 
Pause wieder zum neuen (alten) Obmann des Burgvereines Gla-
negg gewählt. Nach zwei Jahren Auszeit ist Jakob Koschutnig 
wieder in die Funktion zurückgekehrt, aus der er eigentlich 
nicht wegzudenken ist und die er schon von 2013 bis 2021 aus-
gefüllt hat. Er ist wieder Obmann des Burgvereines Glanegg. 
„Meine erste Begegnung mit den Kräften der Elemente auf der 
Burg Glanegg hatte ich im August 2003. Ich war damals Teil 
der Glantaler Band „Manestra“ und wir sollten musikalisch die 
Hobbykünstlerausstellung einbegleiten. Wir musizierten auf 
der Bühne im Oberen Burghof, als plötzlich ein starkes Gewit-
ter aufzog, ein Sturm riss das Dach über die Burg in die Tiefe. 
Wir spielten dann ohne Verstärkung in der Säulenhalle weiter, 
die Akkustik war wundervoll“, erinnert sich Jakob Koschutnig. 
2007 beim Fest der Dörfer, welches Franz Laßnig, einer der 
Gründungsmitglieder des Burgvereines und Burgwinzer, orga-
nisierte, war Koschutnig‘s nächste Berührung mit der Burg. Er 
repräsentierte damals seinen Wohnort Tauchendorf. „Die Burg 
ließ mich nicht los und so fanden auch die Tauffeiern meiner 
drei jüngsten Kinder 2004, 2006 und 2009 in der altehrwür-
digen Säulenhalle statt.“ Koschutnig und die freiwilligen Mit-
arbeiter im Burgverein führen die erfolgreiche Arbeit weiter 
und bringen auch neue Elemente ein.

Die Arbeit wird nie enden - Feste, Theater und Führungen
Fragt man Jakob Koschutnig, woher er die Motivation dafür 
nimmt, wird schnell klar, dass man etwas Bleibendes für die 
Nachwelt schafften wollte und will: „Wir wollen junges Leben 
in die alten Mauern bringen. Mit unseren Festen, dem Gaudi-
um, dem Burgtheater, der Musical Night und privaten Feier-
lichkeiten gelingt uns das mittlerweile sehr gut. Wir möchten, 

dass alle spüren, was für eine Energie 
und Kraft hier vorherrscht. Von Ju-
gendfestivals mit Technobeats bis hin 
zu mittelalterlichen Tanzgruppen füh-
len sich auf der Burgruine alle wohl 
und sind gleichermaßen willkommen. 
Auch Privatpersonen können die Burg 
für ihre eigenen Feierlichkeiten mit 
ihren eigenen Gästen buchen. „In so einem großartigen mit-
telalterlichen Ambiente muss ja jedes Fest gelingen“, lacht 
Jakob Koschutnig. „Ich möchte an dieser Stelle auch meine 
Hochachtung ausdrücken für alle Menschen, die in den 30 
Jahren Burgverein Glanegg mitgeholfen haben. Mit vereinten 
Kräften haben wir alle eine der größten historischen Wehran-
lagen Kärntens vor dem Verfall bewahrt und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht nach dem Motto ‚junges Leben in alten 
Mauern‘“, schwärmt Koschutnig. Obwohl die Arbeit für den 
Burgverein nie enden wird, so ist doch das Ziel, die Burg vor 
dem drohenden Verfall zu retten und wieder in die Köpfe der 
Menschen zu holen, jetzt schon gelungen.

Wahl 2024/25 - Vorstand u. Beiräte Burgverein Glanegg
Ehrenpräsident:	 KommR Otto Scheiflinger
Obmann:	 Jakob Koschutnig
Obmannstellvertreter:	 Christian Meitz
Obmannstellvertreterin:	 Mag. Dr. Brigitte Ponta-Zitterer
Kassier:	 Mag. Johann Molitschnig
Kassierstellvertreterin:	 Mag. Sandra Lassnig
Schriftführerin:	 Dunja Wasserer
Schriftführerinstellvertreter:	 Markus Rudolf

n Neuübernahme 
Ab 01. Juni 2024 – Neuübernahme der KFZ-Werkstatt 
im Gewerbepark Friedlach durch KFZ-Meister Richard 
Reibnegger Tel. 0664/5376237

n Erste-Hilfe-Kindernotfallkurs
Am 20. April 2024 fand ein 
Erste-Hilfe-Kindernotfall-
kurs in der Volksschule Gla-
negg statt. In diesem Kurs 
wurde speziell auf die Erste-
Hilfe-Leistung bei Säuglin-
gen und Kindern, eingegan-
gen und konnten dadurch 
wichtige praktische Erfahrungen gesammelt werden.




